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Film- und Fernsehautoren zu suchen

HansTrommer hat in seinem Exposé anläßlich der Verleihung derZürcherFilm-
preise (20. 1. 63) festgestellt: «Der Beruf eines Filmregisseurs — ich sage
ausdrücklich Filmregisseurs — hat in unserem Lande nicht die kulturelle Geltung
eines selbständigen und künstlerisch vollwertigen Berufs.» Und er fügte hinzu:

«Der Filmregisseur hat deshalb auch nicht die Möglichkeit, sich frei zu
entfalten und den Nachwuchs heranzubilden, der — als eine der vielen Voraussetzungen

— für die Erweiterung und Sicherung einer selbständigen nationalen
Filmexistenz notwendig wäre.»
HansTrommer hat mit dem zitierten Ausspruch etwas sehr Richtiges und Wichtiges

herausgestellt. Er trifft sich übrigens mit kritischen Stimmen, die seit Jahren

Maßnahmen zur Weckung und Förderung schöpferischer Kräfte für die
film- und fernsehschaffenden Berufe verlangen. Dabei hat man außer dem
Regisseur auch alle andern geistig tätigen Mitarbeiter im Auge, so insbesondere
den Autor des Drehbuches, der zu realisierenden Vorlage. Hanspeter Manz
etwa hat den aller Beachtung werten Vorschlag gemacht («Tat», 4. November
1962), man möchte, statt Zürcher «Filmpreise» zu vergeben, Drehbuchwettbewerbe

durchführen (die beiden Förderungsmaßnahmen schließen sich übrigens
nicht aus).
Die Kritik an den jetzigen Verhältnissen geht allerdings zu einseitig an die
Adresse der Produktionsgesellschaften. Man schiebt ihnen eine Schuld zu, für
die sie nicht — oder mindestens nicht allein — verantwortlich gemacht werden
dürfen. Die Wiederholung der Vorwürfe verdunkelt die wahre Sachlage.

Es ist hier auch wieder einmal anzumerken, daß die anspruchslose Unterhaltungsproduktion

durchaus ihre Funktion hat — so wie es neben dem Schauspielhaus Platz
geben soll für ein Bernhard-Theater. Allerdings darf es nicht geschehen, daß schließ-
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